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Die Größten Irrtümer des Erbrechts

1.

Ich habe keinen 
Erben!

• Jeder hat mindestens 
einen Erben.

• Gesetzliche Erbfolge
– Kinder

– Eltern

– Geschwister

– Nichten und Neffen

– Vettern

– Der Fiskus



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

2.

Als Ehepartner/in 
erbe ich sowieso 
alles!

• Ehepartner sind nicht 
die gesetzlichen 
Alleinerben

• Wenn Ehepartner alles 
erben soll: Ein 
Testament erforderlich



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

3.

Wenn ich nicht 
erben will, ignoriere 
ich einfach die 
Erbschaft!

• Egal ob gesetzliche 
Erbfolge oder 
Testament: Erbfolge tritt 
mit dem Anfall ein.

• Erbe muss aktiv beim 
Nachlassgereicht 
ausgeschlagen werden.

• Problem: Ausschlagung, 
Beschränkung, 
Anfechtung



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

4.

Als ältestes Kind 
entscheide ich in 
der 
Erbengemeinschaft 
alleine.

• In der 
Erbengemeinschaft sind 
Entscheidungen i.d.R. 
einstimmig zu treffen.

• Jedes Mitglied ist 
gleichberechtigt

• Teilungsversteigerung 
und Testamentsvoll-
streckung als Ausweg



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

5.

Meine Tante hat immer 
gesagt, den Porsche in 
der Garage erbe ich. Ich 
bekomme den, auch 
wenn davon nichts im 
Testament steht.

• Nur was im Testament 
steht, ist der letzte 
Wille. Mündliche 
Erklärungen gelten 
i.d.R. nicht.

• Notariell oder

• Eigen-handschriftliches, 
mit Datum 
unterzeichnetes, 
(gemeinschaftliches) 
Testament



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

6.

Kleber an 
Nachlassgegenständen 
ersetzen/ergänzen das 
Testament

• Nur ein formgültiges 
Testament ersetzt oder 
ergänzt das Testament



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

7.

Meine Eltern haben 
mich enterbt. Ich 
bekomme nichts.

• Der Pflichtteil bleibt, bis 
auf seltene Ausnahmen, 
immer erhalten.

• Hälfte des gesetzlichen 
Anspruches

• Ausschlagen bei 
Erbschaft mit Auflagen 
und Verlangen des 
Pflichtteils.



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

8.

Ich bin 
pflichtteilberechtigt 
und habe Anspruch 
auf einen bestimmten 
Nachlassgegenstand

• Pflichtteilanspruch 
richtet sich 
ausschließlich auf Geld

• Sofort fällig, nicht erst 
mit dem Verkauf der 
Grundstücke

• Gesondert einklagbar

• 3 Jahres Verjährung



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

9.

Erbschaftssteuern 
interessieren mich 
nicht.

• Anzeigepflicht (§ 30 
ErbStG) ggf. strafbar

• 3 Monate

• Festsetzung

• Steuererklärung

• Freibeträge
– 500.000 Ehegatten

– 400.000 Kinder

– 200.000 Enkelkinder

– 20.000 sonstige



Die Größten Irrtümer des Erbrechts

10.

Schwarzgeld wird 
durch die Erbschaft 
gewaschen

• Leider NEIN

• Auch die Steuerpflicht 
ist erblich

• Entstehet u.U. Neu!

• Meldung macht frei



Erben, vererben, enterben

Die 10 größten Irrtümer des Erbrechts

Es kann vorkommen, dass die Nachkommen 
mit dem Einkommen Ihrer Vorkommen nicht 
zurecht kommen und dabei vollkommen 
verkommen umkommen.

Zungenbrecher nach Heinz Erhardt

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
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